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IM FOCUS

Informationszugang des Bieters zur Begründung der DokNr. 26091371

vergaberechtlichen Bewertung des eigenen Angebots
Bieter haben nach Abschluss eines Vergabeverfahrens einen Anspruch auf Einsicht in die Bewertung ihres
eigenen Angebots – gestützt auf das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG). Das hat das Bundesver-
waltungsgericht (BVerwG) in Leipzig mit Urteil vom 17. 12. 2025 – 10 C 5.24 entschieden.

Die Klägerin beteiligte sich an einer Ausschreibung der Bundesagentur für Arbeit (BA) im offenen Verfah-
ren – erfolglos. Ein Nachprüfungsverfahren leitete sie nicht ein, beantragte aber nach dem IFG die Mitteilung
der Dokumentation der begründeten Bewertung ihrer Angebote. Die BA verweigerte das und auch das Ver-
waltungsgericht (VG Ansbach) wies ihre Klage gegen den ablehnenden Bescheid ab. Der Verwaltungsge-
richtshof (VGH München, Urteil vom 21. 06. 2024 – 5 BV 22.1295) hob das Urteil des VG auf und verpflichte-
te die beklagte BA in der Berufungsinstanz, der Klägerin Einsicht in die Wertungsbegründung ihrer Angebote
zu gewähren.

Die hiergegen gerichtete Revision der BA hatte keinen Erfolg: das BVerwG bestätigte den Anspruch der
Bieterin. Zutreffend habe der VGH das Informationsfreiheitsgesetz für anwendbar gehalten, da vergaberecht-
liche Vorschriften, die sich auf ein abgeschlossenes Vergabeverfahren beziehen, diesem Gesetz nicht vorgin-
gen. Die Auffassung des Berufungsgerichts, § 5 Abs. 2 Satz 2 der Vergabeverordnung (VgV) stehe der Mittei-
lung der Gründe der behördlichen Wertung des eingereichten Angebots an den betreffenden Bieter selbst
nicht entgegen, sei ebenfalls nicht zu beanstanden.

Diese Regelung bezwecke ausschließlich den Schutz der Informationen, welche von den am Vergabever-
fahren teilnehmenden Unternehmen eingereicht werden, vor einer Preisgabe gegenüber Dritten und erstre-
cke diesen Schutz auch auf den Zeitraum nach Abschluss des Vergabeverfahrens. Einem Zugang des Bieters
ausschließlich zu den Informationen über die Bewertung des eigenen Angebots könne sie deshalb nicht
entgegengehalten werden. Die gebotene Wettbewerbsneutralität sei gewahrt: Eine wettbewerbswidrige Be-
günstigung des informationsberechtigten Bieters sei nach den Tatsachenfeststellungen des Berufungsge-
richts damit nicht verbunden, zumal ein entsprechend beantragter Informationszugang auch konkurrierenden
Bietern zu gewähren wäre.

Die Entscheidung des BVerwG bestätigt in erster Linie die verwaltungsrechtliche Sicht auf den Informati-
onszugang zum eigenen Angebot. Für die Praxis ist daneben auch die weitergehende vergaberechtliche
Perspektive relevant. So hatte bereits der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit Urteil vom 17. 11. 2022 – Rs.
C-54/21 – ANTE A POLSKA u. a. – verdeutlicht, dass unter bestimmten Voraussetzungen sogar Auskunfts-
rechte hinsichtlich der Bewertung anderer Bieter bestehen können. Das aktuelle Urteil des BVerwG dürfte
das Bewusstsein für diese Konstellationen und ihre praktischen Implikationen weiter schärfen. Es unter-
streicht die Bedeutung transparenter Vergabeverfahren. Danach ist ein Informationszugang nicht nur ein
rechtlicher Rahmen, sondern ein wesentlicher Faktor für Vertrauen und Redlichkeit im Wettbewerb.
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